
Antrag auf eine Eigentümerumschreibung einer gültigen Jahreszulassung für 
ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor  nach § 8 der Verordnung des 
Landratsamtes Saale-Orla-Kreis vom 30.08.2022 für die Benutzung der 
Bleilochtalsperre  
 
Sollten Sie keine Änderungen an dem erstandenen Fahrzeug (Bootskörper + Motor) vorgenommen 
haben, ist dieser Antrag für die Eigentümerumschreibung ausreichend. 
 
Falls Sie Änderungen am Bootskörper und/ oder am Motor vorgenommen haben, ist zusätzlich der 
Antrag auf Umschreibung einer bestehenden Jahreszulassung bei Änderungen am Fahrzeug 
(Bleilochtalsperre) anzufügen. 
 

   Der Antrag und die vollständigen Unterlagen sind an folgende Anschrift zu senden: 

   Landratsamt Saale-Orla-Kreis  

   Fachdienst Öffentliche Ordnung                                       E-Mail: stausee@Lrasok.thueringen.de 

   Stauseeordnung     Tel.: 03663/488-523, -535 

   Oschitzer Str. 4                                                                 Fax: 03663/ 488-496 

   07907 Schleiz  

  

 
1. Antragsteller 

 Name, Vorname                                                          Geburtsdatum 

 
                       

 PLZ, Wohnort. Straße, Hausnummer Tel.- Nr.            

 
             

2. Neueigentümer (nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Antragsteller) 

 Name, Vorname Geburtsdatum 

 
              

 PLZ, Wohnort. Straße, Hausnummer Tel.- Nr. 

 
             

3. Verkäufer 

Name, Vorname Anschrift 

      
 

 
      
 
 

4. Technische Daten 

4.1. Bootskörper 

 Hersteller Typ Kennzeichen des Bootes 

 
                     

 Sonstiges:             

 
       

4.2. Motor 

 Hersteller Fabrikat Baujahr 

 
                   

 Motorleistung Motornummer 

       kW / PS                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



5. 
 
Einzureichende Unterlagen: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Kopie des Kaufvertrages (aus dem Kaufvertrag muss hervorgehen, dass die gültige 
Zulassung des Stausees an den neuen Eigentümer mit übergehen soll) 

 
b) Kopie des Bundespersonalausweises oder Reisepasses des neuen Eigentümers 

 
c) Vorlage des bisherigen Bootszulassungsdokumentes im Original 

 
d) Sollte das erworbene Fahrzeug ein Kleinfahrzeugkennzeichen gemäß der 

Binnenschifffahrtskennzeichenverordnung (z.B. ADAC, Wasser- und  
Schifffahrtsamt) besitzen und soll dieses Kennzeichen vom neuen Eigentümer  
weiter genutzt werden, ist bei der ausstellenden Stelle eine 
Eigentümerumschreibung zu beantragen.  
Eine Kopie des Ausweises über das Kleinfahrzeugkennzeichen/ Bootsschein mit 
dem Antragsteller als Eigentümer ist diesem Antrag beizufügen. 

 

  

 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. 
 

 Der Antrag ist vollständig ausgefüllt und die oben genannten Unterlagen sind beigefügt. 

 

Eine Bearbeitung des Antrages erfolgt nur bei Vollständigkeit und ist mit 
Bearbeitungszeiten verbunden.  
 
Die Hinweise zum Datenschutz (Art. 13 DS-GVO) (Stand:01.05.2019) 
(Link: www.saale-orla-kreis.de, Kultur-Tourismus, Thüringer Meer, Stauseeordnung  
Bleilochtalsperre und Hohenwartetalsperre) 
Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten (Informationspflicht nach Art. 13  
DS-GVO) sowie die nachstehenden Hinweise zu Wasserstandschwankungen und zum 
Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen. 

  

           ______________________________ 

  Ort, Datum    Unterschrift des Antragstellers 

          

         
      ______________________________ 

      Unterschrift des Bootseigners 

      (falls nicht identisch mit Antragsteller) 

                
        
Hinweis:  

 Mit der Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Wasserstand. 
 Der Wasserstand ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die nicht vom Landratsamt 
beeinflusst werden. Unter bestimmten Bedingungen kann es vorkommen, dass der 
Wasserspiegel soweit abgesenkt wird und dadurch das Befahren des Stausees mit 
Motorbooten nur eingeschränkt bzw. gar nicht möglich ist. Dieses Risiko trägt allein der 
Antragsteller/Erlaubnisinhaber.  
Die aktuellen Wasserstände und diesbezügliche Informationen sind unter folgendem Link 
abrufbar: https://group.vattenfall.com/de/energie/wasserkraft/saalekaskade 
 

 Die Benutzung der Wasserfläche geschieht auf eigene Gefahr. Die Haftung des Landkreises 
Saale-Orla ist ausgeschlossen. 

 

 Bei einer Erteilung einer Jahreszulassung fällt unabhängig vom Zulassungszeitpunkt die 
volle Jahresgebühr an. 

 

 Eine Rückerstattung von Gebühren wird ausgeschlossen. 
 

 Für die Eigentümerumschreibung wird eine Gebühr von 10,00€ erhoben. 
 

http://www.saale-orla-kreis.de/
https://group.vattenfall.com/de/energie/wasserkraft/saalekaskade

